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Vollzug dos Bundes-lmmissionsschutzgesetztes; Hallschlag für die
EndcMuiTg und^Betr^bvou*! Wir^kraftenlagen^h^derGemarkung Hallschlag

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Keßler,
die Zustimmung nach § 23 Abs. 1, 3 und 6 Landesstraßengesetz (LStrG) für die oben 

genannten Bauvorhaben wird erteilt.

Die Windkraftanlagen haben einen ausreichenden Abstand zum 

K 81 und L 20.

befestigten Fahrbahnrand der

(Sagsunterlagen erfolgt die ^ ^
vorhandenen Wirtschaftsweg, welcher an die K13 in NRW^anbm^ zur L 20
Es besteht jedoch die Möglichkeit die verkehrlich zu erschließen.
So^te^dtes der^Fall^selnj sc^lsfun^füfdiesen Einmündungsbereich eine Oe.ailplanung, inhl.

D^v^verkeh^tch^E^schüeß^ung zur"L^stemTe9g^bThrenpflichtige Sondernutzung dar, 

§ 41 LStrG i; V. m. § 47 LStrG. Diese ist bei uns zu beantragen.

Mit freundlichen Grüßen

Timo Heinz
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